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Die Aktion für den Verfassungsartikel

In Bern hat sich am 11. März 1959
ein Aktionskomitee für die am 24. Mai
zur Volksabstimmung gelangende
Verfassungsvorlage über den Zivil-
schutz konstituiert. Der als
Tagespräsident amtende Nationalratspräsident

Dr. E. Dietschi (Basel) konnte
zahlreiche Mitglieder der eidgenössischen

Räte sowie Persönlichkeiten
verschiedener politischer Parteien
und anderer Organisationen sowie
Vertreter der Presse begrüssen. Mit
Akklamation wurde Nationalrat Dr.

E. Bachmann, Militärdirektor des

Kantons Aargau, zum Präsidenten
des Aktionskomitees gewählt, während

Notar Reinhard (Bern) den
Arbeitsausschuss leiten wird. Die
politischen Parteien werden
Vorschläge für die Bezeichnung von
Vizepräsidenten unterbreiten. Die
Frauenorganisationen werden
eingeladen, sich am Aktionskomitee zu
beteiligen, wobei einzelne ihre
Bereitschaft, an der Aufklärungskampagne

für den Zivilschutzartikel
mitzuwirken, bereits zugesichert haben.

Der Chef des Eidg. Justiz- und
Polizeidepartements, Bundesrat F. T.

Wahlen, dankte den Parteien,
Verbänden und Persönlichkeiten, die
sich in den Dienst der guten Sache
stellen wollen; es handle sich um
eine Angelegenheit, die im
Landesinteresse liege und somit das ganze
Volk angehe. Er wiederholte die
kürzlich vom Bundesrat gemachte
Feststellung, wonach Vorentwürfe
für ein künftiges Ausführungsgesetz
völlig unverbindlich seien und von
der Verfassungsvorlage streng
getrennt werden sollen. In den noch
offenen Fragen sei gar nichts prä-
judiziert. Dr. H. Haug (Bern)
erklärte die Bereitschaft des Schweiz.
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Für den Zivil- und Betriebsschutz, für Samaritervereine,

Feuer- und Ortswehren

Erste-Hilfe-Koffer
aus Kunstglasfaserstoff, 40x40x11 cm,
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Bruchsicher, licht- und säurefest,
kälte- und wärmebeständig, abgedichtet gegen
Staub und Wasser, mit verstellbaren
Rückengurten.

EMIL WÄGER, BASEL
Arzt- und Spitalbedarf
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Bundes für Zivilschutz, das auf der
politischen Ebene geschaffene
Aktionskomitee, das parteimässig völlig neutral

ist, tatkräftig unterstützen zu
wollen. Die Führung der Kampagne

wie auch die Verantwortung liegen
indessen in den Händen der
politischen Parteien und der von ihnen
nunmehr gemeinsam ins Teben
gerufenen Organisation.

Schweizerischer Bund für Zivilschutz
Unter dem Vorsitz seines

Präsidenten, alt Bundesrat von Steiger,
tagte am 14. Februar 1959 in Bern

der Zentralvorstand
des Schweiz. Bundes für Zivilschutz.

Die Volksabstimmung vom 23 .'

24. Mai über die Verankerung des

Zivilschutzes in der Bundesverfassung
war Gegenstand einer eingehenden
Aussprache und der Einsetzung einer
Spezialkommission, die sich intern
mit den Vorbereitungen für die
Abstimmung zu befassen hat und mit
dem auf politischer Ebene zu bildenden

schweizerischen Aktionskomitee
zusammenarbeiten wird. Der Schweiz.
Bund für Zivilschutz wird sich mit
aller Kraft für die Annahme des

Verfassungsartikels einsetzen.
Eingehend wurden auch Fragen

der Lagerhaltung von Medikamenten
in den Gemeinden für den Kriegsund

Katastrophenfall besprochen.
Besonderes Interesse fand die Frage der

Reduktion der Militärdienstpflicht im
Interesse der Mannschaftsbeschaffung
für die zivile Verteidigung.

Ferner wurde zur Kenntnis
genommen, dass nach den guten
Erfahrungen mit der Wanderausstellung

für Zivilschutz von der
Abteilung für Luftschutz eine thematisch

gehaltene Ausstellung zusammengestellt

wurde, die dieses Jahr in
allen Landesteilen kleine und mittlere

Ortschaften besucht.

Basler Bund
für Zivilschutz

Unter dem Vorsitz von Dr. Rudolf
Müller. Kantonschemiker, tagte der
Vorstand des Basler Bundes für Zivilschutz
und beschloss, mit allen ihm zur
Verfügung stehenden Mitteln für die
Annahme des Verfassungsartikels einzutreten.
Es wird bestimmt erwartet, dass sich vor
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allem die Parteien eindrücklich für die
neue Vorlage einsetzen werden. Der Basler
Bund für Zivilschuvtz hat sich seit
Beginn seines Wirkens für die Einführung
des Frauen-Stimm- und Wahlrechs
ausgesprochen und rechnet damit, dass sich
die Frauen ebenfalls für die Annahme des

Verfassungsartikels verwenden werden.
Der Basler Bund für Zivilschutz richtet
sich entschieden gegen jeden Versuch, den
Zivilschutz zu militarisieren. Er steht
unentwegt auf dem Boden des intensiven
zivilen Aufbaues uml der tatkräftigen
zivilen Führung. Eine gleichberechtigte
und unabhängige Stellung des Zivilschutzes
neben Armee und Wehrwirtschaft ist
selbstverständlich. Der Bund für Zivil-
schutz wird auch weiterhin nach Kräften
für die Errichtung von Schutzbauten werben.

BBZ Bernischcr Bund
für Zivilschutz

Unter dem Vorsitz des Vizepräsidenten,
W. Hunziker. Burgdorf. erledigte die aus
rund 130 Teilnehmern bestehende
Hauptversammlung ihre Regulanen. Als neuer
Präsident wurde Grossrat Walter König.
Biel, als Vizepräsident Notar Max Reinhard,

Bern, und als weiteres Vorstandsmitglied

Dr. A. Jeanneret. Präsident der
Ortssektion Bern, gewählt. Mit einem
Vortrag von Oberstleutnant A. Riser,
Sektionschef der Abteilung für Luftschutz des

EMD. wurden die Verbandsmitglieder
über den heutigen Stand des Zivilschutzes
orientiert. Notar Reinhard orientierte über
die Lage im Vorfeld des Abstimmungskampfes

über den Zivilschutzverfassungs-
artikcl.

tum MoAtd

dut ^"cuAA*ta**#i

+(^^*Xì|kwtAwjtMMM^ fad fu* ite

HfiNNI&ÜEAG. JtßEWORF

H OME LITE Einmann- Kettensäge

HÉjj&s»

- •JÈlui'rf-! "*"V £5Vj|

Ein Aggregat aus dem von uns speziell für den
Zivilschutz konstruierten Gerätewagen.
Zur weiteren Ausrüstung gehören : 1 Hochfrequenz-
Notstromgruppe mit BOSCH Bohr-, Aufbruch- und

Bauhammer, 3 Scheinwerter mit Kabel, 1 Rauch- und

Gas-Abzuggerät, 1 Schweißanlage.

Verlangen Sie bitte unsere SpezialOfferte für den

(ompletten Wagen oder für einzelne Geräte, sowie
unverbindliche Demonstration.

PANELECTRAAG ZÜRICH 2

Dreikönigstraße 35 - Telefon 051/25 79 48
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